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scher Stoffkreisläufe, der Sicherung der Grundlagen der 
Pflanzen- und Tierzüchtung und der Realisierung der Erho
lungsbedürfnisse der Bürger anderseits.

Die neuen Regelungen der NaturschutzVO betreffen u. a. 
die einheitliche Leitung des Naturschutzes, die wachsende 
Verantwortung der Wirtschaftseinheiten bei der planmäßigen 
Durchsetzung des Naturschutzes, die wirksamere Einbezie
hung ehrenamtlicher Naturschutzmitarbeiter und anderer 
Bürger in die Erfüllung der Aufgaben des Naturschutzes und 
die einheitliche Ausgestaltung des finanziellen Ausgleichs von 
wirtschaftlichen Nachteilen, die durch Naturschutzmaßnah
men entstehen.

Spezielle juristische Mechanismen sollen den Naturschutz 
gewährleisten. Dazu gehören u. a. Bestimmungen über Ent
scheidungen zur einstweiligen Sicherung bzw. Schutzerklä
rungen für bestimmte Objekte der Umwelt, Behandlungs
richtlinien für die Durchführung der auf das jeweilige Schutz
ziel ausgerichteten Maßnahmen und Landschaftspflegepläne. 
Weiterhin sind die Pflichten der Nutzungsberechtigten von 
Bodenflächen und Gewässern in geschützten Objekten gere
gelt, die ihnen bei der Einhaltung, Durchführung und Unter
stützung von festgelegten Maßnahmen zur Erhaltung und 
Pflege dieser Objekte obliegen. Zur Durchsetzung dieser 
Pflichten können Auflagen erteilt werden, gegen die die 
Beschwerde möglich ist. Die VO enthält außerdem die Ver
pflichtung zum Schadenersatz, soweit Schäden an geschütz
ten Objekten verursacht wurden, Ordnungsstrafbestimmun
gen für Zuwiderhandlungen gegen Festlegungen der VO so
wie Regelungen über die Ersatzvornahme für den Fall, daß 
Verbote „zur Ablagerung von Müll, Schrott, Schutt und an
derem Unrat sowie zur Errichtung von Deponien in geschütz
ten Objekten nicht eingehalten werden.

*

Die VO über Filmveranstaltungen (FVVO) vom 1. Juni 1989 
(GBl. I Nr. 12 S. 170) regelt komplex die Rechtspflichten der 
Veranstalter, der Luftfahrzeughalter und der übrigen Be
teiligten an der Vorbereitung und Durchführung solcher Ver
anstaltungen. Da sich Flugtage der GST und andere Flug
veranstaltungen zunehmender Beliebtheit erfreuen und die 
Flugtechnik sich weiterentwickelt hat, sind umfangreiche 
Vorkehrungen im Interesse der Sicherheit von Mensch und 
Umwelt erforderlich.

Für Flugveranstaltungen, zu denen neben Flugtagen auch 
flugsportliche Wettkämpfe und Flugvorführungen im Rah
men anderer Veranstaltungen gehören, muß der Veranstalter 
die Genehmigung des Ministeriums für Verkehrswesen ein
holen. Diese kann mit Auflagen verbunden werden. Der Ver
anstalter, die Luftfahrzeughalter und die Leiter der Sicher
stellungskräfte haben bei Flugveranstaltungen das Personal 
über die Sicherheitsbestimmungen und die Ordnung bei Ha
varien und Notfällen aktenkundig zu belehren. Zuschauer
bereich und Vorführungsraum sind durch einen Sicherheits
streifen zu trennen, der so festzulegen ist, daß eine Gefahr 
für die Zuschauer ausgeschlossen wird. Kunstflüge dürfen 
nur parallel zum Sicherheitsstreifen und 100 m über Grund 
durchgeführt werden. Vorbeiflüge mit einer Geschwindig
keit von über 400 km/h sind den Zuschauern anzukündigen.

Die für Flugveranstaltungen vorgesehenen Luftfahrzeuge 
und das Luftfahrtgerät sind erweiterten Flugsicherheitskon
trollen zu unterwerfen. Außerdem sind die Wetterbedingun
gen festzulegen, unter denen geflogen werden kann.

*

Um die Zeiten für die Ausbildung von Bürgern als Kraft
fahrzeugführer zu verkürzen, wurde die АО über die neben
berufliche Tätigkeit von Bürgern zur fahrpraktischen Aus
bildung von Kraftfahrzeugführern vom 10. April 1989 (GBl. I 
Nr. 9 S. 140) erlassen. Die АО ermöglicht die fahrpraktische 
Ausbildung in den Fahrzeugklassen А, В und M durch Bür
ger, die über einen Fahrlehrerschein oder eine Ausbildungs
berechtigung verfügen. Des weiteren sind ein festes Arbeits
rechtsverhältnis als Vollbeschäftigter und die Zustimmung 
des Beschäftigungsbetriebes für die Aufnahme nebenberufli
cher Tätigkeit erforderlich.

Die theoretische Ausbildung von Kraftfahrzeugführern er
folgt weiterhin durch die zugelassenen Fahrschulen. Bei der 
fahrpraktischen Ausbildung wird die nebenberufliche Tätig
keit als Fahrlehrer' und die fahrpraktische Ausbildung von 
Familienangehörigen unterschieden. Beide Arten der Aus
bildung erfolgen auf Grund einer Vereinbarung zwischen 
der Fahrschule und dem Ausbilder. Die Ausbildung von Fa
milienangehörigen ist unentgeltlich. Ist der Ausbilder aus 
persönlichen Gründen nicht in der Lage, die Ausbildung 
durchzuführen, besteht für die Fahrschule keine Pflicht, die 
Ausbildung der Familienangehörigen zu übernehmen. So
fern eine nebenberufliche Tätigkeit als Fahrlehrer ausgeübt

wird, ist die Einsatzzeit auf jährlich maximal 400 Stunden 
(monatlich 60 Stunden) begrenzt, und die tägliche Gesamt
arbeitszeit darf 12 Stunden nicht überschreiten.

Die Besteuerung erfolgt gemäß der АО über steuerliche 
Vergünstigungen für Einnahmen aus nebenberuflicher Tä
tigkeit vom 7. Februar 1980 (GBl. I Nr. 8 S. 69). Die Ausbil
dung wird auf der Grundlage der Fahrschulordnung vom 
24. Mai 1982 (GBl. I Nr. 23 S. 420)'- und der Ausbildungspläne 
und -programme vorgenommen.

Das Fahrzeug muß entsprechend der Fahrschulordnung 
und der Normative der Ausstattung der Fahrschulen ausge
rüstet sein und jährlich, mindestens nach 10 000 km, einer 
technischen Durchsicht unterzogen werden. Das Schadensri
siko trägt der nebenberuflich tätige Bürger, da die Fahrschule 
für Schäden während der Ausbildung nicht verantwortlich 
ist.

Der Leiter der Fahrschule kann die Vereinbarung kündi
gen, wenn die Voraussetzungen für ihren Abschluß nicht 
mehr gegeben sind oder der nebenberuflich tätige Bürger 
gröblich gegen die Fahrschulordnung und/öder die Ausbil
dungspläne und -programme verstoßen hat.

Die АО über die Zulassung von Gehörlosendolmetschern 
und die Honorierung von Sprachmittlerleistungen — Hono
rar АО für Gehörlosendolmetscher — vom 16. Mai 1989 (GBl. I 
Nr. 11 S. 153) gilt für nebenberufliche Gehörlosendolmet
scher, die für Staatsorgane, Kombinate, Betriebe und Ge
nossenschaften sowie Einrichtungen tätig werden. Bestand
teil der АО sind zwei Anlagen, in denen das Verfahren der 
Zulassung von Gehörlosendolmetschern festgelegt ist sowie 
die Leistungskategorien und Honorarsätze geregelt sind.

Die Zulassung als Gehörlosendolmetscher wird auf An
trag durch eine Kommission beim Gehörlosen-und-Schwer- 
hörigen-Verband der DDR erteilt. Vor der Zulassungskom
mission sind in einer Leistungsprüfung entsprechende Kennt
nisse nachzuweisen.

Die Honorarverträge über Sprachmittlerleistungen sind 
zwischen dem Auftraggeber und dem Gehörlosendolmetscher 
schriftlich abzuschließen und bedürfen der Zustimmung des 
Betriebes, in dem der nebenberufliche Gehörlosendolmet
scher tätig ist.

*

Die VO über ausländische wissenschaftliche Meeresforschung 
in den Territorialgewässern, auf dem Festlandsockel und in 
der Fischereizone der DDR — MeeresforschungsVO — vom 
23. März 1989 (GBl. I Nr. 9 S. 121) erstreckt sich auf andere 
Staaten und deren natürliche und juristische Personen sowie 
auf internationale Organisationen. Sie steht im Einklang mit 
der Seerechtskonvention der UNO vom 10. Dezember 1982 
und berücksichtigt die bisherige Praxis. Nach der VO bedarf 
jede wissenschaftliche Meeresforschung der vorherigen Zu
stimmung der zuständigen Staatsorgane der DDR.

Die wissenschaftliche Meeresforschung in den Territorial
gewässern der DDR obliegt grundsätzlich den zuständigen 
Staatsorganen und Einrichtungen der DDR. Zustimmungen 
für andere Staaten, deren natürliche und juristische Perso
nen sowie für internationale Organisationen, entsprechend 
der VO in den Territorialgewässern der DDR tätig zu wer
den, ergehen nur in Ausnahmefällen und auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit. Für wissenschaftliche Meeresforschung 
auf dem Festlandsockel und in der Fischereizone erteilen die 
zuständigen Staatsorgane der DDR ihre Zustimmung, wenn 
diese Vorhaben ausschließlich friedlichen Zwecken und der 
Erweiterung der wissenschaftlichen Kenntnisse über die Mee
resumwelt dienen und die sonstige rechtmäßige Nutzung des 
Meeres nicht ungerechtfertigt beeinträchtigt wird.

Die Bestimmungen der VO verpflichten die mit der Mee
resforschung befaßten Staaten, deren natürliche oder juri
stische Personen sowie die internationalen Organisationen, 
bestimmte Aufgaben zu erfüllen, falls diese von den zustän
digen Staatsorganen der DDR erteilt werden. Bei Zuwider
handlungen gegen Regelungen dieser VO können bestimmte 
Maßnahmen (z. B. zwangsweise Unterbrechung oder Einstel
lung von Forschungen) oder Ordnungsstrafbestimmungen 
angewandt werden, wenn die wissenschaftliche Meeresfor
schung in den durch die VO festgelegten Gebieten durchge
führt wird, ohne daß die Zustimmung der zuständigen Staats
organe vorliegt, wenn die Forschungen nicht den übermittel
ten Angaben entsprechen oder wenn durch sie die sonstige 
rechtmäßige Nutzung des Meeres ungerechtfertigt beeinträch
tigt wird.
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